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1. Tréagerleitbild

Die Stadt Bad Harzburg ist Trager von zwei Kindergarten und sieben Kindertagesstatten. Fur Kinder
und Eltern sollen unsere Einrichtungen Orte des Vertrauens, der Fursorge und des Schutzes sein.
Wir verstehen uns als ein Trager, der sich fur den Schutz und die Rechte der Kinder verantwortlich
fahlt. Mit diesem Konzept méchten wir aufzeigen, dass unsere Einrichtungen ein sicherer Ort vor
korperlicher, seelischer und sexueller Gewalt fir alle sind. In den Kindertagesstatten/Kindergarten
der Stadt Bad Harzburg kénnen Kinder zu eigenverantwortlichen, starken und kompetenten Person-
lichkeiten heranwachsen.

Unabdingbar sind aber auch ein Wissen und Verstandnis tber die Zustandigkeiten. Die Reflexion
des eigenen Handelns und das Fordern einer Fehler- und Feedbackkultur zwischen den Fachkraf-
ten, sehen wir als unerlasslich an.

Unverzichtbar ist zudem die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, um die Entwicklung der
Einrichtungen stets auf dem Laufenden zu halten und den Blick zu schérfen. Alle Faktoren, welche
zum Schutz in der Einrichtung notwendig sind, werden nachfolgend geregelt und aufgefiihrt, um in
unseren Einrichtungen den gré3tmdglichen Schutz anzubieten.

Das Kinderschutzkonzept wird allen Fachkraften vorgestellt und zur Verfigung gestellt, damit Kinder
wohlbehitet und gestarkt in den Einrichtungen aufwachsen kénnen.

2. Padagogische Konzeptionen der Kindertagesstatten und Kindergéarten

Jede Einrichtung der Stadt Bad Harzburg verflgt tiber eine padagogische Konzeption, die u.a. indi-
viduelle MaRnahmen zum Gewaltschutz beinhalten. Auf der Internetpréasenz der Stadt Bad Harzburg
sind diese zu finden.

3. Rechtliche Grundlagen zum Kinderschutz
Das Kinderschutzkonzept der Stadt Bad Harzburg basiert auf folgenden rechtlichen Grundlagen:
»  Verpflichtung zur Vorhaltung und Umsetzung eines Konzepts zur Sicherung der Rechte und
des Wohls von Kindern und zum Schutz vor Gewalt (§ 45 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIl sowie §
37a Absatz 1 SGB IX)
> Bekannte Meldeketten einer mdglichen Kindeswohlgefdhrdung nach § 8a und § 47 SGB
VIl werden beriicksichtigt.
> Grundgesetz (,Die Wirde des Menschen ist unantastbar,...“)
»  Achtung und Wahrung von Kinderrechten auf verschiedenen Ebenen:
= §1631 Abs. 2 BGB ein Recht auf gewaltfreie Erziehung
=  UN-Kinderrechtskonvention
=  Artikel 2 (Achtung der Kindesrechte; Diskriminierungsverbot)
= Artikel 3 (Wohl des Kindes)
= Artikel 6 (Recht auf Leben)
= Artikel 12 (Berucksichtigung des Kindeswillens)

4, Reichweite des Schutzkonzeptes

Allgemein beschreibt die Reichweite, wie viele Menschen durch die Verwendung eines Mediums
erreicht werden.

Unser Schutzkonzept der Stadt Bad Harzburg basiert auf einem mittleren Verstandnis. Dies bein-
haltet den Schutz vor sexuellem Missbrauch sowie alle Formen der seelischen und kdrperlichen
Gewalt. Dieses Schutzkonzept soll dabei die Gefahren fir Kinder in der Einrichtung im Blick haben.
Sowohl solche, die von den Kindern untereinander ausgehen kénnen, als auch von den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern sowie von Eltern/Sorgeberechtigten. Es ist dabei wichtig zu erwahnen, dass
es nicht um einen Generalverdacht, insbesondere mannlichen Fachkraften gegeniiber, geht. Das
Schutzkonzept soll nicht nur Kinder vor Ubergriffen schiitzen, ebenso alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter vor falschen Anschuldigungen (s. Punkt 5.1).



5. Kindeswohl und Kindeswohlgefahrdung

Das Kindeswohl kann unter zwei Aspekten betrachtet werden, einerseits als Férderung des Kindes,
andererseits als Schutz des Kindes vor Gefahren. Bezugspunkte fur eine Konkretisierung des Be-
griffs ,Kindeswohl!" finden sich in den Grundrechten des Kindes bzw. Jugendlichen als Personen mit

> eigener Menschenwirde (Art.1 Abs. 1 S.1 GG)

einem Recht auf Entfaltung der Personlichkeit (Art.2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 GG)
einem Recht auf Leben und korperliche Unversehrtheit (Art.2 Abs.2 S. 1 GG)
einem Schutz ihres Eigentums und Vermdgens (Art.14 Abs. 1 GG).

Fur das Kindeswohl verantwortlich sind in erster Linie die Eltern (als nattrliche Sachwalter, Art.6
Abs. 2 S.1 GG); daneben gibt es ein staatliches Wachteramt (Art.6 Abs. 2 S.2 GG). Dieses kdnnen
Familiengerichte (8 1666 BGB) oder Jugendamter (Sozialgesetzbuch, VIII. Buch: Kinder - und Ju-
gendhilfe) wahrnehmen, etwa bei Vorliegen einer Kindeswohlgefahrdung. Diese ist (nach der Recht-
sprechung) gegeben bei einer gegenwaértig vorhandenen Gefahr, einer Erheblichkeit der Schadi-
gung und einer gewissen Sicherheit der Vorhersage.

Die Kindeswohlgefahrdung lasst sich folgendermafen definieren:

,Eine Gefdhrdung des Kindeswohls liegt dann vor, wenn die begriindete Besorgnis be-
steht, dass bei Nichteingreifen das Wohl des Kindes beeintrachtigt wird oder eine ge-
genwartige, in einem solchen Mal3e vorhandene Gefahr besteht, dass sich bei der wei-
teren Entwicklung des Kindes eine erhebliche Schadigung mit ziemlicher Sicherheit vo-
raussehen lasst. Dabei entsteht die begriindete Besorgnis in aller Regel aus Vorféllen in
der Vergangenheit. Aufgrund des gesamten Verhaltens des Sorgeberechtigten muss
Anlass zur Besorgnis bestehen. Die zu besorgende erhebliche Schadigung, die mit ziem-
licher Sicherheit vorauszusehen sein muss, macht es erforderlich, in dem konkreten Fall
das Kindeswohl zu definieren®.

Um in solch einem Fall das Kindeswonhl definieren zu kénnen ist fir uns der Austausch im Kollegium
unabdingbar. Auch muss das Kindeswohl immer im padagogischen Kontext gesehen werden. So
werden unter anderem auch regelméRige Eltern- und Entwicklungsgesprache gefihrt, da ein solcher
Austausch im Sinne der Erziehungspartnerschaft mit Eltern es fiir das padagogische Personal in der
Regel leichter macht, Besorgnisse im Sinne des Kindeswohls rechtzeitig anzusprechen. Schlief3lich
leiten wir auch aus der obigen Definition ab, dass den Erzieher*innen die Verantwortung im Handeln
obliegt, um im Falle des Nichteingreifens seitens der Erziehungsberechtigten die Kinder und ihre
Bedurfnisse wahrzunehmen und fiir sie zu sprechen.
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5.1 Erscheinungsformen von Gewalt und die Auswirkungen auf Kinder

Indikatoren:

Die folgenden Indikatoren sind beispielhaft zu sehen und als mdgliche Anzeichen in spezifischen
Situationen zu betrachten. Auch sollte man sie nicht isoliert betrachten, sondern als Teilaspekte der
vorzunehmenden Gesamtbewertung.

Erscheinungsformen von Gefahrdungsmomenten:
»  Vernachlassigung:

des korperlichen Wohls - durch mangelhafte Versorgung und Pflege, wie unzureichender
Ernahrung, Flussigkeitszufuhr, Kleidung, Koérperpflege, medizinischer Versorgung / Be-
handlung, ungestdrtem Schlaf, Vernachlassigung der Aufsichtspflicht oder unzureichender
Schutz vor Risiken und Gefahren des seelischen und geistigen Wohls - durch ein unzu-
reichendes oder stédndig wechselndes und dadurch nicht verlassliches, tragfahiges emotio-
nales Beziehungsangebot, Mangel an Aufmerksamkeit und emotionaler Zuwendung, Nicht-
eingehen auf Bedurfnisse des Kindes, Unterlassen einer angemessenen alters- und ent-
wicklungsgerechten Betreuung, Erziehung und Forderung, u.a. auch das Desinteresse der
Eltern am regelmafigen Kitabesuch des Kindes.

> Misshandlung:

korperliche Misshandlung - durch direkte Gewalteinwirkung auf das Kind, wobei die Mehr-
zahl der koérperlichen Misshandlungen sichtbare Spuren auf der Haut hinterlasst, insbeson-
dere Schlagen, Treten, Schitteln, Einsperren, Verbrennen, Wirgen, Fesseln, Veratzen,



Stichverletzungen zufligen, der Kélte aussetzen etc. psychische Misshandlung - durch Zu-
riickweisung, Ablehnung und Herabsetzung des Kindes; Uberforderung durch unangemes-
sene Erwartungen, soziale Isolierung, Einschiichterung, Angstigung des Kindes durch Dro-
hungen, symbiotische Bindung des Kindes durch einen Elternteil.

Hausliche Gewalt:

durch Gewaltstraftaten zwischen Erwachsenen, die in einer partnerschaftlichen oder ver-
wandtschaftlichen Beziehung zueinanderstehen oder standen, z.B. Schlagen, Treten, Sto-
Ben, Beschimpfen, Drohen, Beleidigen, Demiitigen, Verhéhnen, Entwerten, Vergewaltigen.
Das Miterleben der Gewalt gefahrdet eine gesunde seelische Entwicklung, beeintrachtigt
die Beziehungsfahigkeit und kann Traumatisierungen auslosen.

Sexueller Missbrauch:

durch sexuelle Handlungen mit und ohne Kérperkontakt, Nétigung des Kindes, Durchflihren
sexueller Handlungen vor den Augen des Kindes, Aufforderung an das Kind sich mit und
/oder vor anderen sexuell zu betatigen, Vorzeigen pornografischen Materials durch eine
erwachsene oder wesentlich altere jugendliche Person, oft unter Ausnutzung von Abhé&n-
gigkeitsverhaltnissen und in Kombination mit anderen Formen der Misshandlung. Anhalts-
punkte zum Erscheinungsbild des Kindes.

Kdrperlich:

Hinweise auf falsche und/oder unzureichende Erndhrung, z.B. Sehr schlechter Zahnstatus,
Hamatome, Narben, unversorgte Wunden, chronische Mudigkeit, nicht witterungsmaRige
Kleidung, unzureichende kérperliche Pflege, Krankheitsanféalligkeit, Knochenbruche, auffal-
lige Rotungen oder Entziindungen im Anal- und Genitalbereich, korperliche Entwicklungs-
verzégerungen usw.

Kognitiv:

Eingeschrankte Reaktion auf optische und akustische Reize, Konzentrationsschwéche,
Verzogerung der Sprach- und Intelligenzentwicklung, nicht altersgemal geférdert usw.
Psychisch:

Apathisch, traurig, aggressiv, schreckhaft, unruhig, &ngstlich, verschlossen, Angst vor Ver-
lust, innerer Riickzug, Schlafstérungen, Essstérungen, nicht altersentsprechendes Einnas-
sen/Einkoten, Selbstverletzungen, sexualisiertes Verhalten, Loyalitéatskonflikte gegentber
den Eltern.

Sozial:

Halt keine Grenzen und Regeln ein, distanzlos, Blickkontakt fehlt, beteiligt sich nicht am
Spiel usw.

Anhaltspunkte zu Belastungsfaktoren in der Familie:

>

Soziale / Sozial-kulturelle:

Armut/angespannte finanzielle Situation (Schulden, Arbeitslosigkeit), verwahrloste
und/oder unzureichende Wohnverhéltnisse, soziale Isolation, geschlossene Bezugssys-
teme, mangelnde Integration in eigene Familie oder sozialem Umfeld, Medienmissbrauch,
starke Bindungsdefizite, Sprach- und Sprechprobleme, spezifisches Klima von Gewalt im
familiarem Umfeld, Bindungs-/Beziehungsqualitat: Wie gestaltet sich bisher der Kontakt, die
Kommunikation zwischen Eltern und Kind in der Kita? Wie wird die Beziehungsqualitat zwi-
schen Eltern und Kind eingeschatzt, z.B. in der Bring- und Abholsituation?

Psycho-soziale:

Bezogen auf die Eltern: Psychische Erkrankung, nicht manifestierte psychische Auffallig-
keit, eingeschrankte Leistungsfahigkeit, eigene Vernachlassigungs- und Gewalterfahrun-
gen, Eltern- oder Partnerkonflikte, unerwiinschte und/oder friihe Elternschaft, alleinerzie-
hend, mehr als zwei Kinder unter 5 Jahren, ausgepragt negative Emotionalitat, schadigende
Entwicklungsbedingungen (z.B. TV oder Nikotin in erheblichem MaRe), sexuelle Ubergrif-
figkeit/Distanzlosigkeit als Kindheitserlebnis, Kriegs- und andere Gewalttraumatisierung,
Drogen-, Alkohol-, Nikotinsucht, Hygieneprobleme.



Risikoeinschatzung: Anhaltspunkte zur Mitwirkungsbereitschaft und —fahigkeit
> Problemakzeptanz:

Erkennen die Sorgeberechtigten selbst das Problem oder ist dies weniger oder gar nicht
der Fall? Haben die Eltern/Sorgeberechtigten Einsicht in die Kindeswohlgefahrdung, in das
Schadigende des Problems?

> Problemkongruenz:
Stimmen die Sorgeberechtigten und die beteiligten Fachkréfte in der Problemsicht Gberein
oder ist dies weniger oder gar nicht der Fall?

> Hilfeakzeptanz:

Sind die betroffenen Sorgeberechtigten bereit und auch fahig (Kooperationsfahigkeit/Ver-
anderungsfahigkeit), die ihnen gemachten Hilfeangebote anzunehmen und zu nutzen oder
ist dies nur zum Teil oder gar nicht der Fall? Welche Ressourcen gibt es in der Familie?

Gewalt stellt immer eine Gefahrdung des Kindeswohl dar. Diese kann von verschiedenen Personen
ausgehen:

> Eltern

> Padagogischen Fachkraften
> Externen Dienstleistern

> anderen Kindern

Missbrauch von Kindern kann vielfaltige Erscheinungsformen haben. Folgende Formen von Gewalt
gegenuber Kindern durch padagogisches Personal sind:

> Zwang
> Unangemessene Sprache

> Alle Formen korperlicher Gewalt (festhalten, ohrfeigen, zum Essen zwingen, zerren, ein-
sperren)

> Sexualisierte Gewalt (kdrperliche Nahe erzwingen, Kinder ohne Einverstandnis berthren,
kissen)

> Seelische Grausamkeiten
> Stigmatisierungen

> Seelische Gewalt (beschamen, demiitigen, ausgrenzen, isolieren, diskriminieren, Uberfor-
dern, ablehnen, bevorzugen, anschreien, beleidigen)

»  Seelische Vernachlassigung (emotionale Zuwendung oder Trost verweigern, ignorieren)

> Korperliche Vernachlassigung (unzureichende Koérperpflege, mangelhafte Erndhrung, Ver-
weigerung notwendiger Hilfe)

> Vernachlassigung der Aufsichtspflicht (Kinder unangemessen lang oder in gefahrlichen Si-
tuationen unbeaufsichtigt lassen, Kinder ,vergessen®)

5.2 Beratungsangebote

Padagogische Fachkrafte haben in allen Féallen von Kindeswohlgefahrdungen gem. 8 8b SGB VIl
Anspruch auf fachliche Unterstitzung durch den tberértlichen Trager der Jugendhilfe, z.B. RLSB
Braunschweig. Ebenso besteht ein Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft.

5.3 Strafrechtlich relevante Formen der Gewalt

Strafrechtlich relevante Formen von Gewalt konnen Korperverletzungen, sexueller Missbrauch bzw.
No6tigung oder auch Erpressung sein. Die in 8 72a SGB VIII aufgenommenen Straftatbestande sind
einschlagig. Wer wegen einer diesen Paragraphen benannten Straftaten verurteilt wurde, erhalt ab
einer bestimmten Hohe der Geld- und Freiheitsstrafe einen Eintrag in das erweiterte Filhrungszeug-
nis und darf nicht beschaftigt werden.

6. Erstellung und Uberprifung des Schutzkonzeptes

Der Trager der stadt. Kindergarten und Kindertagesstatten der Stadt Bad Harzburg, aktuell 9 Ein-
richtungen, ist die Stadt Bad Harzburg, die mit dem Landkreis Goslar eine Vereinbarung geschlos-
sen hat bezgl. eines Kinderschutzkonzeptes. Es gibt ein gemeinsames Grundkonzept, das fir alle
Einrichtungen als Grundlage dient, damit bei einem Personalwechsel die grundlegenden Regelun-
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gen einheitlich gelten und einzuhalten sind. Fir die einzelnen Einrichtungen besteht somit die Mog-
lichkeit, das Konzept individuell zu gestalten und weiterzuentwickeln. An dem Arbeitsprozess der
Erstellung sollten moglichst alle Mitarbeiter*innen einer Einrichtung mitwirken. (pad. Personal /
Raumpflegekrafte / Kiichenkrafte / Hausmeister).

> Grenzwahrender Umgang - Reflektion sensibler Situationen
Partizipation als Grundlage

Verankerung im Leitbild

Entwicklung eines Verhaltenskodex und einer Selbstverpflichtung
Leitungsverantwortung im Kinderschutz
Beschwerdemdglichkeiten & Beschwerdeverfahren fur Kinder
Praventionsangebote

Interventionsplane / Handlungsplan

Kooperation / Netzwerke / Ansprechpartner im Kinderschutz
Personalauswahlverfahren

Qualifizierung und Unterstutzung von Mitarbeiter*innen

> Offentlichkeitsarbeit & Krisenkommunikation

Nach der Fertigstellung ist es wichtig und notwendig das Konzept allen stadt. Mitarbeiter*innen vor-
zustellen, um die Wichtigkeit und die Verpflichtung der Einhaltung zu verdeutlichen (z.B. einmalige
Personalversammlung).

Ebenso sind alle Familien, bei der Anmeldung Uber das Kinderschutzkonzept zu informieren, um
Irritationen und Unverstandnis, auch bei auslandischen Familien, vorzubeugen.

Im Turnus von 2 Jahren sollte das Konzept mit allen Leitungen in der Leitungskonferenz besprochen
und Uberprift werden, um Erneuerungen / Veranderungen zu klaren und anschlieRend im Team zu
besprechen.

Fortbildungen zum Thema, sowie Supervision und kollegiale Beratungen fur Einzelfallbesprechun-
gen werden bei Bedarf zur Verfugung gestellt. In den verschiedenen Einrichtungen sollte das
Schutzkonzept im regelmafigen Prozess der Weiterentwicklung der hauseigenen Konzeption tber-
pruft und fortgeschrieben werden.
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7. Zugang zum Kinderschutzkonzept
Ein Kinderschutzkonzept sowie die padagogische Konzeption einer Einrichtung sollte fiir alle Fami-
lien verstandlich, zugéanglich sein.

Da das ,Basiskonzept® der Stadt Bad Harzburg fir alle Einrichtungen gilt, sollte bei der Anmeldung
bereits eine Information dartber erfolgen.

> In RegelmaRigkeit auf ihre Aktualitat zu Uberprifen.

Zu finden auf der Internetseite der Stadt Bad Harzburg

Als PDF fir alle Familien durch die einzelnen Einrichtungen
Vorgestellt auf Elterninfoabenden

Bei Eltern-Info-Gesprachen (z.B. spontanen, ungeplanten Aufnahmen)
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8. Pravention

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Achtung ihrer Rechte und ihrer persdnlichen Grenzen.
Sie haben den Anspruch auf Hilfe bei jeglicher Form von Gewalt wie Machtmissbrauch, Ubergriffe,
(sexualisierter) Gewalt. Es ist ein Qualitatsmerkmal, sich mit Offenheit und Professionalitat mit allen
Formen des Missbrauchs auseinanderzusetzen und mit Hilfe von Konzepten zur Pravention, Basis-
wissen uber Machtmissbrauch, Ubergriffen und Gewalt aktiv zum Schutz betroffener Kinder beizu-
tragen. Durch eine ehrliche Risiko- und Schutzanalyse, der Entwicklung von Angeboten und Maf3-
nahmen, die Kinder starken, werden erste Schritte gegen Missbrauch unternommen und eigenes
Handlungsrepertoire erweitert. Praventionsangebote und — maf3nahmen sind ein Baustein um Kin-
der und Jugendliche vor Gewalt zu schitzen. Die Aufgabe, ein sicheres Umfeld zu gewahrleisten,
richtet sich vorrangig an alle Erwachsenen, da sie die Umsetzung des Schutzauftrages verantwor-
ten. Insbesondere ist dabei auch die Zusammenarbeit mit der Familie ein wichtiger Faktor. Angebote



fur Kinder und Jugendliche selbst haben aber ebenfalls eine nicht zu vernachlassigende Schutz-
funktion. So sollten Kinder und Jugendliche ihre Rechte kennenlernen und erfahren, welche Gefiihle
oder Geheimnisse es gibt, wie sie richtig gedeutet werden und wie sie sich Hilfe holen kdnnen. Hier
kénnen z.B. die Durchfiihrung von Kinderrechte-Workshops, Deeskalationsworkshops, -methoden,
Pravention vor sexualisierter Gewalt Uber digitale Wege und Préavention bezlglich (Cyber-) Mobbing
als Instrumente hilfreich sein.

8.1 Risikoanalyse

Die Risikoanalyse umfasst padagogische Situationen, rdumliche Bedingungen, soziale Konstellati-
onen, Gelegenheiten im Tagesverlauf die Schutz- und Risikofaktoren sind, nimmt diese kritisch in
den Blick und prft, wie Schutz erhéht und Risiko minimiert werden kann.

Im Rahmen der Risikoanalyse geht es darum, eine Sensibilitat daftir zu entwickeln, welche Situati-
onen fir Tater*innen Gelegenheit darstellen, tUbergriffig zu werden. Die Risikoanalyse bezieht alle
moglichen personellen Konstellationen mit ein und nimmt ltickenlos alle Ablaufe im Alltag der Orga-
nisation, alle Raume und Zeiten in den Blick mit der Leitfrage: Welche Situationen, Zeiten und Orte
gibt es, die Ubergriffiges Verhalten ermdglichen bzw. beglnstigen?

8.2 Verhaltensampel

Die Verhaltensampel Kinderschutz ist ein Instrument fir die tagliche Arbeit und orientiert sich an den
Werten des Verhaltenskodex. Sie ist eine einrichtungsspezifische Festlegung, die padagogisches
Verhalten und Handeln legitimiert bzw. untersagt. Sie unterscheidet fiir konkrete Alltagssituationen
in der Kita angemessenes von unangemessenem padagogischem Verhalten in der Anlehnung an
die Verkehrsampel.
Entsprechend unterteilt sich die Ampel in die Farbbereiche:
GRUN: Welches padagogische Verhalten ist richtig und entwicklungsforderlich fir Kinder?
GELB: Welches padagogische Verhalten ist kritisch? Welches Verhalten blockiert die Entwick-
lung von Kindern (Grenzverletzung)
BEE: \Welches padagogische Verhalten schadet der Entwicklung von Kindern und wird nicht
geduldet?
(s. Anhang Checkliste mégliche Kindeswohlgeféahrdung)

8.3 Verhaltenskodex und Selbstverpflichtung

Als weitere Praventionsmaflinahme gibt es als Baustein im Schutzkonzept die Entwicklung eines
Verhaltenskodex mit einer Selbstverpflichtung. Ziel des Verhaltenskodex ist ein offener, transparen-
ter und klarer Umgang mit Verhaltensregeln und Verschriftlichung von fachlich angemessenen Ver-
haltensweisen der Einrichtungen im Umgang mit Kindern. Dieser Verhaltenskodex ist eine verbind-
liche Voraussetzung fir das tagliche Miteinander. Im Verhaltenskodex zum institutionellen Handeln
sind fachlich angemessene Verhaltensweisen im Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Familien
festgeschriebenen, ggf. verbotene Umgangsweisen aufgelistet. Diese Regeln dienen den Mitarbei-
ter*innen als Orientierung und gewabhrleisten Handlungssicherheiten. Es werden Entscheidungen
abgenommen, Graubereiche geschlossen und die eigene Aufmerksamkeit flir das Thema gescharft.
Ein Verhaltenskodex sollte auch eine Meldepflicht enthalten, damit Verstof3e nicht durch falsch ver-
standene Loyalitat gedeckt werden.

»  Wahrung der Intimsphéare
Wissen und Umgang mit Macht (-ungleichheiten)
Umgang mit Nahe und Distanz
(gewaltfreie) Sprache
Angemessenheit von Korperkontakten
Umgang mit digitalen Medien
>  Verhalten auf Ausfliigen o0.A.
Jede*r angestellte Mitarbeiter*in kennt den Verhaltenskodex.

Auf der Grundlage des Verhaltenskodex wird eine Selbstverpflichtung entwickelt, die jede*r ange-
stellte Mitarbeiter*in unterzeichnet.

YV V VYV

8.4 Partizipation



Partizipation ist ein zentraler Baustein des Kinderschutzkonzeptes und meint Beteiligung, Mitbestim-
mung und Teilhabe der Kinder. Wichtige Voraussetzung flr Partizipation sind ein respektvolles Mit-
einander und eine offene padagogische Haltung.

Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention legt fest: ,Kinder missen bei allen Entscheidungen, die
sie betreffen, nach ihrer Meinung gefragt werden. Kinder dirfen ihre Meinung freiheraus sagen und
diese muss berlcksichtigt werden.” GemaR § 45 Absatz 2 Nr. 4 SGB VIII hat jede Kita und jeder
Hort als betriebserlaubnispflichtige Einrichtung geeignete Verfahren der Selbstvertretung und Betei-
ligung der Kinder zu gewabhrleisten.

Eine Kultur der Beteiligungsmaoglichkeit und der Wahrung von Kinderrechten gilt deshalb neben den
konkreten Mdglichkeiten der Beteiligung als praventiver Kinderschutz.

Es gilt weiterhin, Kinder so zu starken, dass sie offen und vertrauensvoll erlebte und beobachtende
Konflikte und Gewalt thematisieren.

Partizipation ist nicht feststehend, sondern ein stets andauernder Prozess zwischen den padagogi-
schen Fachkraften und den Kindern Uber alle Bereiche des Kita-Alltags. Diese kénnen beispiels-
weise die Raumgestaltung und —nutzung, das Essen und Trinken, Schlaf und Entspannung, Aktivi-
taten und Projekte, Pflege und Regeln betreffen.

Partizipation im Einrichtungsalltag

Unsere Aufgabe sehen wir darin, die Kinder und deren Sorgeberechtigten entsprechend ihrer M6g-
lichkeiten aktiv an Diskussions- und Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Je nach Inhalt und
Entwicklungsstand kénnen sie: selbst bestimmen, mitbestimmen, mitwirken oder werden informiert.
Die fir uns, zum jetzigen Zeitpunkt, wichtigsten Partizipationsmdéglichkeiten und deren Grenze, sind
in den einrichtungsbezogenen Kinderschutzkonzepten der Einrichtungen der Stadt Bad Harzburg
verankert.

8.5 Sexualpadagogik

Kinder sind neugierig auf sich und die Welt. Es gehdrt zu ihrer Entwicklung, den eigenen Kérper und
den anderen Kindern zu erkunden sowie Unterschiede und Gemeinsamkeiten festzustellen. Sie
sind, wie alle Menschen, sexuelle Wesen. Jedes Kind macht sinnliche Erfahrungen mit seinem Kor-
per, seinen Geflihlen sowie mit Lust und Befriedigung. Dabei differenziert es bei diesen Erkundun-
gen nicht zwischen ,erlaubten und verbotenen® Kérperregionen, es agiert spontan und unbefangen
und damit eben noch weitgehend unabhéngig von gesellschaftlichen Sexualnormen. Die Entwick-
lung der kindlichen Sexualitéat hat mit dem was Erwachsene unter ,Sexualitat” allgemein vorstellen
nicht viel gemeinsam. Eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung der kindlichen Sexualitat spielen
auch ,nichtsexuelle“ Bereiche. Dazu gehdren das Erfahren von Beziehung, Vertrauen, Zuwendung,
Verlasslichkeit sowie das Wahrnehmen und Erkennen von und das Umgehen mit eigenen Beddrf-
nissen und Winschen. Gleichzeitig beschaftigt Kinder in dieser Phase die eigene Geschlechterrolle
und sie probieren sich damit aus. Auch Kinder kennen Lust, diese ist aber (anders als bei Erwach-
senen) nicht zielgerichtet und beziehungsorientiert, sondern spontan, selbstbezogen und spora-
disch. Ihre Neugier ist erstmal auf den eigenen Korper gerichtet und dem Interesse gewidmet, her-
auszufinden, wer sie selbst sind. Kinder haben noch nicht das Wissen und die Erfahrung, was Er-
wachsenensexualitat in ihrer Dimension beinhaltet.

Somit werden einige Aspekte deutlich, die die kindliche Sexualitat von der Erwachsenensexualitét
malfigeblich unterscheiden. Im Sinne einer positiven Entwicklung der sexuellen ldentitat darf dieses
Thema in der Kita kein Tabu sein. Eine bewusste und reflektierende sexualpadagogische Begleitung
der Kinder ist wesentlicher Bestandteil des praventiven Kinderschutzes.

8.6 Beschwerdemanagement

Eine Beschwerde vorbringen zu kdnnen, die gehort wird, die Veranderungen bewirken kann, ohne
Angst vor Sanktionen haben zu miissen, ist ein Gewinn fir alle Beteiligten und ein wichtiger Be-
standteil zum Schutz von Kindern vor Gewalt.

Das Bundeskinderschutzgesetz fordert im Rahmen eines wirksamen Kinderschutzes die Etablierung
von Beteiligungsmoglichkeiten und Beschwerdeverfahren in Kindertagesstatten. Fur die meisten
Menschen I6st der Begriff Beschwerde keine positiven Assoziationen aus. Wie kann es also gelin-
gen, eine Beschwerde als Chance zu begreifen? Gemaf} Duden bedeutet sich beschweren unter
anderem ,sich beklagen, bei einer zustéandigen Stelle Klage fihren®. Weiter ist sich die einschlagige
Literatur dahingehend einig, dass es sich bei einer Beschwerde um eine Unzufriedenheitsdul3erung
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handelt, hinter der ein unerfilltes Bedurfnis steckt. Grundlegende menschliche Bedirfnisse sind in
diesem Zusammenhang nach Deci & Ryan (2000):

> Bindung und Zugehdrigkeit
> Autonomie und freundlicher Egozentrismus
> Kompetenz und Weiterentwicklung

Fur den/die Beschwerdefuhrer*in besteht im Vorbringen der Beschwerde die Méglichkeit der Erfah-
rung von Selbstwirksamkeit und Respekt.

Fur die Person, an die die Beschwerde gerichtet ist, stellt sie einen ,kostenlosen Hinweis®, ein Inno-
vationspotenzial dar.

Vielen féllt es nicht leicht, eine Beschwerde als Chance zu betrachten. Oft werden AuRerungen der
Unzufriedenheit, Kritik an getroffenen Entscheidungen bzw. Verhaltensweisen als personlicher An-
griff oder Krankung erlebt.

Im Rahmen des Beschwerdemanagements geht es darum, den Umgang zu einem bewussten péa-
dagogischen Handlungsfeld zu entwickeln.

,Eine beschwerdefreundliche Einrichtungskultur ist geprégt durch einen wertschétzen-
den Umgang aller Beteiligten und ein professionelles Selbstverstandnis, das Fehler als
Bestandteil der alltaglichen Berufspraxis begreift. Denn Wertschatzung und Fehler-
freundlichkeit tragen zu einer offenen Atmosphare einer Einrichtung bei, in der Probleme
angesprochen und unterschiedliche Meinungen gehort werden.

Chancen eines Beschwerdeverfahrens:
> Es ermutigt, Beschwerden vorzubringen, denn beschweren ist erwiinscht.
> Es tragt zur Versachlichung der Beschwerde bei.
> Beschwerden werden unabhéangig von einzelnen Personen bearbeitet.
> Machtaustibung durch Erwachsene in Einrichtungen wird kontrolliert und begrenzt.
> Es bietet Handlungsmaoglichkeiten bei Machtmissbrauch.

Beschwerdemanagement fur Kinder

Laut UN Kinderrechtskonvention missen folgende Rechte von Kindern beachtet werden:
> Die Selbstbestimmungsrechte der Kinder — besonders das Recht auf koérperliche Selbstbe-
stimmung,

Die Grundbedirfnisse der Kinder,

Das Recht jedes Kindes auf freie Meinungsauf3erung,

Das Recht des Kindes, als Individuum gesehen zu werden,
Das Recht jedes Kindes auf die Wahl seiner Kontaktperson.

»Rechte sind nicht verhandelbar — und das Gegenteil von Recht ist nicht Pflicht, sondern
Unrecht.”

YV V VYV

(Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie, FU Berlin (Hg.), 2013, S.16)

Die Idee und Uberzeugung von Mitarbeiter*innen war und ist, dass Kinder nicht fremdbestimmt auf-
wachsen, sondern entsprechend ihres Tempos und ihrer Fahigkeiten ihre Entwicklung und das Le-
ben in der Einrichtung mitgestalten.

Dazu gehort als ein Teil der Partizipation auch die Mdglichkeit der Beschwerde. Denn nur wer sich
beschweren darf, ist wirklich an der Gestaltung beteiligt.

,Eine Beschwerde ist die persénliche (mindliche oder schriftliche) kritische Auerung eines Kindes,
Jugendlichen oder seiner Personensorgeberechtigten, die insbesondere das Verhalten der Fach-
krafte bzw. der Kinder und Jugendlichen, das Leben in der Einrichtung oder die Entscheidungen des
Leistungstragers betreffen. (Deutscher Verein, Empfehlungen des DV zur Sicherung der Rechte von
Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, 2012, S. 5).

In den Kindertageseinrichtungen gibt es auch Kinder, die sich noch nicht mindlich oder schriftlich
aullern kdnnen. Die Ausdrucksmoglichkeiten sind hier vielféltig. So gibt es z. B. Einrichtungen, in
denen Kindern ein Regal zur Verfliigung gestellt wird, in dem Symbole fur ihre Beschwerde ablegen
konnen.

Kinder sind darauf angewiesen, dass Erwachsene sie wahrnehmen, ermutigen, ihnen etwas zuzu-
trauen und sie ernst nehmen. Sie brauchen Erwachsene, denen sie vertrauen kdnnen.
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Nur wenn diese ihnen durch Haltung und Zuspruch die Sicherheit vermitteln, Beschwerden auf3ern
zu dirfen, ohne negative Konsequenzen flrchten zu missen, werden sie es tun.

Die Mdglichkeit der Partizipation und ein Recht auf Beschwerde sind wichtige Voraussetzungen fir
den Kinderschutz in Einrichtungen.

11



Beschwerdemanagement fir Eltern

Kinder splren, ob ihre Eltern mit der Einrichtung zufrieden sind. Wenn Eltern erleben, dass sie Kritik
und Unzufriedenheit aul3ern kdnnen, werden sie auch bei Grenzliberschreitungen diese Moglichkeit
nutzen. Deshalb sind Beschwerdeverfahren ein wichtiger Beitrag zur Sicherung des Kindeswohls.
Beteiligung beinhaltet einen professionellen Umgang mit Beschwerden. Denn wer mitgestalten soll,
muss auch Kritik auRern diurfen. Beschwerden sind Wege aus Unmuindigkeit und Passivitat.

Bei der Stadt Bad Harzburg gibt es folgende Beschwerdemdoglichkeiten: Amtsleitung, Abteilungslei-
tung, Leitung der Einrichtung, Kollegium, Elternvertretung.

Beschwerdemanagement fir das Team

Teams sind diejenigen, die h&dufig mit Beschwerden konfrontiert sind, und sie haben die Verantwor-
tung, damit professionell umzugehen. Aber auch Teammitglieder haben Veranderungswinsche,
sind unzufrieden und sorgen sich um ihre Rechte. Das wird haufig Gbersehen. Die Bereitschaft,
Beschwerden von anderen offen zu begegnen, steht in engem Zusammenhang mit der Mdglichkeit,
selbst eine Beschwerde auf3ern zu durfen.

Beschwerdemanagement im Hinblick auf Teams hat folglich zwei Perspektiven:
» Zum einen die Beschwerdemdglichkeit fiir das gesamte Team oder Teammitglieder und

» zum anderen den professionellen Umgang mit Beschwerden als Beschwerdeempfanger*in-
nen.

Beschwerdemadglichkeiten fir das Team/Teammitglieder

Zu den Voraussetzungen, Beschwerde gut annehmen zu kdnnen, zahlt u.a., dass Teammitglieder
Anerkennung und Wertschatzung fir ihre Arbeit erfahren. Dies auf3ert sich in Beteiligung und auch
in der Moglichkeit der Beschwerde. Beschwerden kénnen einmal den Hintergrund haben, Dinge zu
ermaoglichen: ,Ich hatte lieber...“ oder ,Kénnen wir das anders machen?“ Sie kénnen jedoch auch
dazu dienen, Dinge zu verhindern: ,So méchte ich nicht weiter...“ oder ,Hier wird meine Grenze
uberschritten.”

Das Team/Teammitglieder als Beschwerdeempfanger

Der Beschwerde die Schwere zu nehmen, kann gelingen, indem ihr eine andere Bedeutung beige-
messen wird. Letztlich handelt es sich um einen ,kostenlosen Hinweis an die Organisation®, ein
.Kostenloses Innovationspotenzial“. Jede Beschwerde hat ihren Grund. Diese zu erforschen, ist die
Aufgabe des/der Beschwerdeempfanger*in. Hier kann ein abgestimmtes Beschwerdeverfahren evtl.
mit einem Beschwerdeformular hilfreich sein. Es erleichtert die Versachlichung der Beschwerde.

9. Organisations- und Personalentwicklung

Die Stadt Bad Harzburg als Trager der Kindertageseinrichtungen ist verantwortlich fur die Einhaltung
aller fur den Betrieb geltenden Rechtsvorschriften. Er tréagt die Verantwortung fur die inhaltliche und
organisatorische Arbeit in den Kindertageseinrichtungen. Zudem tragt die Stadt Sorge dafir, dass
der Personalschlissel entsprechend der gesetzlichen Vorschriften eingehalten wird.

9.1 Aufgaben von Tragern im Kinderschutz

Fur die Stadt Bad Harzburg als Trager der Einrichtungen liegt die Verantwortung im Kinderschutz
vor allem in den Prozessen der Personalauswahl und der Personalentwicklung, welche stetig auf
die Wirksamkeit Uberprift werden.

Praventive MalRnahmen zur Sicherung des Kindeswohl werden bei der Personalauswahl, bei Ein-
stellungsverfahren, bei Prifung der persdnlichen Eignung und in Mitarbeitergesprachen bertcksich-
tigt.

Vorstellungsgesprache finden in der Regel unter Beteiligung des Personalrates, der Gleichstellungs-
beauftragten und der jeweiligen Einrichtungsleitung statt, in denen auch Fragen zum Kinderschutz
vorkommen.

Vor Arbeitsantritt in einer Kindertagesstatte oder einem Kindergarten wird ein erweitertes Fiihrungs-
zeugnis verlangt, welches nicht alter als drei Monate sein darf. Auch von ehren- oder nebenamtlich
tatigen Personen muss ein erweitertes Flhrungszeugnis vorgelegt werden, wenn Kontakt zu Kin-
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dern in der Einrichtung besteht. Das erweiterte Filhrungszeugnis muss trotz anhaltender Beschafti-
gung alle funf Jahre vorgelegt werden, um der Schutzvorkehrung gemaf § 72a Abs. 1 SGB VIII zu
entsprechen.

Zudem werden bei der Vertragsunterzeichnung diverse Belehrungen durchgefiihrt.

Nach Einstellung haben die Beschatftigten eine Probezeit, um die persénliche Eignung festzustellen.
Am Ende der Probezeit wird ein Probezeitgesprach mit der Flhrungskraft gefihrt.

In der Verwaltung der Stadt Bad Harzburg sind zwei qualifizierte Kinderschutzfachkréafte beschattigt,
welche den Leitungen, dem pad. Personal sowie den weiteren Beschéftigten und auch Eltern jeder-
zeit zur Verfigung stehen. Es wird Wert daraufgelegt, dass die Leitung der Abteilung Bildungswesen
informiert wird, wenn es in einer Einrichtung zu einem Vorfall gekommen ist, damit schnellstmdglich
gehandelt werden kann.

Die Stadt Bad Harzburg ist sehr daran interessiert, dass sich das Personal regelmaRig Fortbildungen
besucht und an Qualifizierungsmaf3nahmen teilnimmt, um die Qualitat in den Einrichtungen aufrecht
zu erhalten. Weitere Infos liefert Punkt 9.4.

Alle Beschéftigte werden vom Trager in Schulungen bzw. Belehrungen regelmafig auf das Konzept
hingewiesen. Zudem findet in unregelmafiigen Abstéanden eine Personalversammlung zum Thema
Kinderschutzkonzept statt.

9.1.1 Kinderschutz bei Personalmangel

Die Einhaltung des Personalschliissels entsprechend der gesetzlichen Vorschriften tragt maRgeb-
lich zum Schutz der Kinder bei. Die Stadt Bad Harzburg als Trager tragt daftir Sorge, dass der ge-
setzliche Schlissel eingehalten wird und versucht dem Personalmangel im Sozial- und Erziehungs-
dienst entgegen zu wirken.

Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfallen und/oder kurzfristigen Kiindigungen kann es zu einem
Personalmangel in den Einrichtungen kommen. Die Stadt Bad Harzburg versucht jedoch gentigend
Vertretungskréfte einzustellen, um die Betreuung gemanr dem Personalschliissel zu gewahrleisten.

Hierfur wird der Stellenplan regelméfi3ig auf die Stellenanzahl Gberprift und ggf. angepasst. Zudem
werden befristet Vertretungskréfte eingestellt, wenn es zu kurzfristigen Ausféllen in den Einrichtun-
gen kommt.

Sollte es trotz aller Bemiihungen nicht mdglich sein, die Betreuung gemal dem Personalschlissel
voruibergehend sicherzustellen, dann besteht die Méglichkeit Betreuungszeiten zu kirzen oder Not-
gruppen einzurichten. Eine Schliel3ung der Einrichtung ist das letzte Mittel.

Die Einrichtungsleitung informiert den Trager der Einrichtung, wenn es zu personellen Engpassen
kommen koénnte. In Absprache mit der Abteilung Bildungswesen wird festgelegt, ob eine Vertre-
tungskraft einspringen kann, die Betreuungszeit gekuirzt wird oder Notgruppen eingerichtet werden.

9.2 Aufgaben von Leitung im Kinderschutz

Die Einrichtungsleitungen sind verantwortlich fur die Einhaltung und Umsetzung des Schutzauftra-
ges gemalf den rechtlichen Verpflichtungen und den Grundséatzen der Schutzkonzepte. Sie sichern
die strukturelle, personelle, organisatorische und inhaltliche Umsetzung innerhalb der Kita, zum Tra-
ger und in der Zusammenarbeit mit externen Institutionen.

Die Einrichtungsleitung ist die zentrale Ansprechperson fur Kinder, Eltern und Mitarbeitende fur alle
Fragen des Kindeswohl. Bei besonderen Vorkommnissen im Sinne des Kinderschutzes gibt die Lei-
tung die notwendigen Informationen an den Trager weiter und arbeitet dartiber hinaus insbesondere
zum Thema Qualitatssicherung im Kinderschutz mit dem Tréager zusammen.

Leitungskrafte sind in der Verantwortung, die erforderlichen Verfahrensablaufe in Kinderschutzféllen
zu sichern und dafur Sorge zu tragen, dass Prozesse im Sinne einer Abwendung der Gefahrdungs-
lage angestoRen und weitergefiihrt werden. Ein Augenmerk wird ebenfalls auf das Fuhren von El-
terngesprachen bei vermuteter Kindeswohlgefahrdung gelegt, um Eltern im besten Fall fiir eine Mit-
wirkung im Kinderschutz zu gewinnen.

9.3 Aufgaben der Fachkraft im Kinderschutz

Die Stadt Bad Harzburg hat sich zum Ziel gesetzt, dass in jeder Einrichtung eine Kinderschutzfach-
kraft vorgehalten wird. In Absprache mit den Einrichtungsleitungen wurde festgehalten, dass jede
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Einrichtungsleitung an der Qualifizierung ,Fachkraft im Kinderschutz® teilnimmt. Die Stadt stellt hier-
fur die erforderlichen Mittel im Haushalt bereit.

Zusatzlich hat die Stadt Bad Harzburg, wie in Punkt 9.1. beschrieben, zwei Kinderschutzfachkrafte
in der Verwaltung installiert.

Aufgabe der internen Fachkraft im Kinderschutz ist es, flr das Thema Kinderschutz zu sensibilisie-
ren und innerhalb der Einrichtung sowie im Rahmen der Netzwerkarbeit, insbesondere mit dem Ju-
gendamt, Kinderschutz als gesellschaftliche Aufgabe voranzutreiben. Zum Aufgabenspektrum ge-
hort die Beratung zu Fragen des Kinderschutzes. Dabei verfiigt die Kinderschutzfachkraft tiber eine
Expertise auf diesem Gebiet, ist aber nicht allein verantwortlich. Nach wie vor bleibt dies die Aufgabe
beim Trager und dem gesamten padagogischen Team. Sie untersttitzt die Kolleg*innen bei der Erst-
einschatzung einer Kindeswohlgefahrdung.

Bei der Gefahrdungseinschatzung regelt der Gesetzgeber mit § 8a SGB VIII, dass eine insoweit
erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird.

9.4 Qualifikation und Unterstitzung

Es ist uns ein wichtiges Anliegen unseren Mitarbeiter*sinnen Fort- und Weiterbildungen anzubieten
und ihnen die Mdglichkeit der Fort- und Weiterbildung zu geben. Hierzu stellen wir den Einrichtungen
grundsatzlich drei Fortbildungstage fir das gesamte Team zur Verfiigung, um diverse Fortbildungen
durchfihren zu kénnen.

Ziel ist, Uber das nétige Basiswissen zu Machtmissbrauch, Ubergriffen, sexualisierter Gewalt und
Taterstrategien zu verfigen, somit die eigene Sensibilitdt zu férdern und die eigene Handlungskom-
petenz zu starken bzw. zu erweitern — auch, um zu wissen, welche Maflinhahmen zum aktiven Schutz
von Jungen und Madchen ergriffen werden.

RegelmaRige Weiterbildungen in den Themen kindlichen Sexualitat, den unterschiedlichen Formen
von Grenzverletzungen und der Problematik der sexualisierten Gewalt vertiefen vorhandenes Wis-
sen und schulen die Reflexionskompetenz. Auch grenzverletzendes Verhalten der Kinder unterei-
nander oder durch eigene Mitarbeitende sowie durch nichtpadagogisches Personal (Hausmeister,
Klchenkréfte) muss dabei bewusst miteinbezogen werden.

Informations- und Fachliteratur unterstiitzen ebenso wie die Sicherheit, bei Bedarf auf eine Fachbe-
ratung zugreifen zu kdnnen, sei es tragerintern oder extern.

Das Kinderschutzkonzept der Stadt Bad Harzburg wird in unregelmafigen Abstanden in einer Teil-
personalversammlung der Kindertagesstatten und Kindergarten vorgestellt. Ziel ist es, dass alle Be-
schéftigten (pad. Personal, Kiichenkrafte, Reinigungskrafte und Hausmeister) das Konzept kennen
und umsetzen.

10. Intervention —Was tun bei Verdachtsfallen

Bei Verdachtsfallen jeglicher Art von Gewalt gegen Kinder und auch unter Kindern, braucht es fur
alle Beteiligten eine Handlungssicherheit. Klare Verantwortlichkeiten und verbindliche Handlungs-
schritte sichern in konkreten Verdachtsfallen liberlegtes, schnelles und sicheres Handeln.

10.1 Auftrag § 8a SGB VIl

Mitarbeitende in den stadtischen Kindertagesstétten und Kindergérten der Stadt Bad Harzburg be-
ndtigen das Wissen, welchen Auftrag sie beziiglich der Kindeswohlgefahrdung haben, mit welchen
Melde — und Dokumentationspflichten und mit welchen Datenschutzregeln dies einhergeht.

Sowohl § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefahrdung) wie auch der § 47 (Meldepflichten)
und auch der 8§ 62 Abs. 2 Buchstabe d (Datenerhebung) sollen fiir den Schutz der Kinder sorgen.
Alle genannten Paragraphen befinden sich im Anhang dieses Kinderschutzkonzeptes.

10.2 Verfahrensablaufe und Dokumentation

l. Der Ablauf bei Verdacht auf Kindeswohlgefahrdung durch das hausliche Umfeld

Hegt ein/e Mitarbeiter/Mitarbeiterin Verdacht durch das Auftreten von mehreren und altersbedingten
Anhaltspunkten der genannten Indikatoren (siehe Punkt 5.1), so sind als erstes die Kolleginnen/Kol-
legen der eigenen Gruppe und die Leitung dartiber zu informieren. Ebenfalls erfolgt die Dokumen-
tation des Verdachts im hausinternen Formular zum Verdacht auf Kindeswohlgefahrdung, in dem
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auch die Inhalte der Beobachtungen mit Datum zu notieren sind. Die Ergebnisse werden im Kolle-
gium und in Anwesenheit der Leitung besprochen. Im Anschluss wird eine der Fachkrafte im Kin-
derschutz der Stadt Bad Harzburg hinzugezogen. Bei weiterem Bedarf wird eine Bezirkssozialarbei-
terin/Bezirkssozialarbeiter vom Allgemeinen sozialen Dienst (ASD) des Landkreises Goslar, eine
insoweit erfahrene Fachkraft vom Jugendamt Goslar und/oder die Fachberatung hinzugezogen.

Bei an dieser Stelle bestatigtem Verdacht, erfolgt ein Gesprach mit den Eltern oder sonstigen Sor-
geberechtigten, dem/der Gruppen - Mitarbeiter/in, der Leitung, der Fachkraft im Kinderschutz
und/oder ggf. der insoweit erfahrenen Fachkraft, wenn nétig. Die Ergebnisse des Gesprachs werden
ebenfalls dokumentiert, im Dokument zum Protokoll eines Elterngesprachs, welches von den Eltern
und der Leitung (oder den Vertretern der Einrichtung) unterschrieben wird. SchlieZlich werden die
Ergebnisse ebenfalls dem Kollegium zuriickgemeldet und die beschlossenen Konsequenzen durch-
gefuhrt. Diese kdonnen fur die Einrichtung Malinahmen in der Gruppe des Kindes sein, oder aber
auch die Information an das Jugendamt, sowie die Vermittlung von Hilfeleistungen wie z.B. eines
Hilfeangebots oder von Unterstitzung durch die Jugendhilfe.

Handlungsplan

Malnhahme Inhalte

Vorgehen bei Verdachtsfall Den Verdachtsfall mit den direkten Gruppenmitar-
beiter/innen besprechen

Sofortmafl3nahme Dokumentation der Auffalligkeiten und Information

an die Leitung der Einrichtung und/oder der Fach-
kraft im Kinderschutz sowie an den Abteilungsleiter
der Abteilung Bildungswesen (Herr Heuer 74-501)

Einschaltung von Dritten Bei Bedarf den/die Sozialarbeiter*in des Landkrei-
ses Goslar und/oder die Insoweit erfahrene Fach-
kraft (Zustandigkeiten siehe Anhang)

Dokumentation wertfreie Dokumentation in das hausinterne Doku-
ment

Datenschutz Ist laut 8 62 SGB VIII zu beachten

Aufarbeitung bzw. Rehabilitation Gesprache mit den Gruppenmitarbeiter*innen und

dem Team, den Sorgeberechtigten und dem Ju-
gendamt, bei Bedarf mit dem Trager.
Empfehlenswert eine Supervision

Il. Der Ablauf bei Verdacht auf Kindeswohlgefahrdung durch Mitarbeiter/innen der Kinder-
tagesstatte

Kommunikationsablaufe:

In den jeweiligen Gruppen ist eine enge Zusammenarbeit und Kommunikation unabdingbar. Dazu
gehort es unter anderem auch, sich regelmafig Feedback zur Arbeitsweise und zum Umgang mit
den Kindern zu geben. Die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter haben als Aufgabe, innerhalb des eigenen
Teams Indikatoren fir mogliche interne Grenziiberschreitungen im Blick zu haben und friihzeitig mit
den anderen Mitarbeitenden dazu ins Gesprach zu gehen.

Uber das Gruppengeschehen hinaus dient die gesamte Kommunikationsstruktur der stadtischen
Kindertagesstatte der Pravention, denn ein gut vernetztes und sich im Austausch befindendes Kol-
legium bedeutet wachsame und bewusst denkende und handelnde Mitarbeiter/innen.

Praventionskonzept gegen interne Grenziiberschreitung

Im Rahmen eines Kinderschutzkonzeptes ist die Pravention ein wichtiger Baustein. Grundlegende
Ziele, wie die Starkung der Selbstachtung und das Recht auf individuelle Selbstentfaltung, sind uns
ein zentrales Anliegen. Auch die Vermittlung eines positiven Bildes vom Menschen ist in allen Krip-
pen-, Kindergarten — und Hortgruppen selbstverstandlich.

Praventive Mallhahmen:

Verschiedene MalRnahmen helfen uns dabei, praventiv gegen interne Grenziberschreitung vorzu-
gehen.

Einstellungsverfahren:
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In dem Auswabhlprozess, der zu einer Einstellung eines/r neuen Mitarbeiter/in flhrt, ist die padago-
gische Leitung des Kindergartens beteiligt. In diesem Auswahlprozess findet eine Begutachtung
nicht nur der fachlich/padagogischen Fahigkeiten statt, sondern auch die Eignung im Hinblick auf
die Achtung des Kinderschutzes ist Gegenstand des Bewerbungsverfahrens.

Von Bewerberinnen und Bewerbern fur eine Tatigkeit als Angestellte der Stadt Bad Harzburg, wird
ein erweitertes Fuhrungszeugnis verlangt.
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Krisenmanagement:

Im Falle einer internen Grenziiberschreitung bzw. bei vermutetem Machtmissbrauch, Ubergriffen
oder Gewalt durch Mitarbeitende besteht ein klares Krisenmanagement. Zur Grundlage hat es im
Falle eines Verdachts, dass zeitnah, planvoll und abgestimmt innerhalb der Einrichtung gehandelt
wird. Denn es besteht die Moglichkeit, dass der Verdacht nicht nur durch Kolleg*innen, sondern auch
durch Eltern oder Aul3enstehende ge&aul3ert werden kann.

Als weitere Grundlage des Krisenmanagements bei interner Grenziiberschreitung gilt, dass alle Fak-
ten und Gesprache schriftlich festgehalten werden und dabei im Sinne des Datenschutzes entspre-
chend vertraulich gehandhabt werden.

Folgende Elemente gehdren zum Verfahrensablauf im Falle eines Verdachts:

Mitarbeiter*innen sind dazu verpflichtet, die Leitung, die Abteilungsleitung und/oder Amtsleitung zu
informieren. Es gilt, die Gefahrdung schnell intern einzuschéatzen und entsprechende Malinahmen
zu ergreifen. Auch ist es ratsam, eine externe Beratung einzuholen.

Wird der Verdacht bestatigt, so muss ein Gesprach mit dem/der Mitarbeiter/in gefuhrt werden, sowie
mit den Eltern oder Sorgeberechtigten.

Der Trager ergreift entsprechende MaRnahmen wie die Freistellung des Mitarbeitenden oder vermit-
telt entsprechende Hilfsangebote. Zudem sollten auch die anderen Eltern und Elternvertreter Uber
die Sachlage informiert werden und dem Team Beratungs- bzw. Begleitungsangebote gemacht wer-
den. Mdglicherweise bedarf es der Entwicklung einer Presse- und Medienstrategie. Schlieflich ist
es notwendig, die Situation im Kollegium zu reflektieren und aufzuarbeiten.

Wird der Verdacht nicht bestatigt, so mussen ausfihrliche Informationen an die betroffenen Parteien,
wie dem Personal oder die Eltern kommuniziert werden, um den Verdacht beseitigen zu kdénnen.
Auch sollte der/die betroffene Mitarbeiter*in eine entsprechende Nachsorge erhalten, nachdem der
Verdacht ausgeraumt wurde.

Handlungsplan

MalRnahme Inhalte

Vorgehen bei Verdachtsfall Den Verdachtsfall mit der Leitung besprechen und
Zu weiteren zeitnahen Beobachtungen dazu bitten.
Gesprach mit der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter fuh-
ren und anhand der Selbstverpflichtung auf das
Fehlverhalten hinweisen.

Sofortmafl3nahme Verdachtsfall unverziglich der Leitung der Einrich-
tung oder/und der Leitung der Abteilung Bildungs-
wesen (Herr Heuer 74-501) melden.

Einschaltung von Dritten Den Leiter der Abteilung Bildungswesen (Herr
Heuer 74-501) unverziiglich Gber den Verdachtsfall
informieren. Die Fachkraft im Kinderschutz hinzuzie-
hen und das weitere Vorgehen besprechen.

Eine Freistellung vom Dienst kann zum Tragen kom-

men.

Dokumentation wertfreie Dokumentation durch das hausinterne Do-
kument.
Dokumentation aller Gesprache.

Datenschutz Ist laut § 62 SGB VIII zu beachten.

Aufarbeitung bzw. Rehabilitation Das Team der betroffenen Kindertagesstatte in

Teamsitzungen informieren und eine externe Be-
gleitung hinzuziehen, gegebenenfalls Supervision
anbieten.

Bestatigt sich der Verdacht nicht, ausfihrliche Infor-
mation an das Team und an die Eltern/Sorgeberech-
tigten. Fur den Betroffenen/die Betroffene eine gute
Nachsorge anbieten.

17



lll.  Der Ablauf bei Verdacht auf Kindeswohlgeféahrdung durch Kinder der Kindertagesstatte

Wenn Menschen in Gemeinschaften leben, arbeiten und lernen, kommt es manchmal zu (meist un-
beabsichtigten) Grenzverletzungen zwischen diesen Menschen. Beispiele in der Kindergemein-
schaft sind das Wegnehmen von Dingen, das Anschreien eines Anderen, korperliche Auseinander-
setzungen usw. Da diese Grenzverletzungen auch im sexuellen Bereich stattfinden kénnen, sind wir
hier besonders aufmerksam. Eine angemessene Balance zwischen dem Recht der Kinder auf
Schutz vor Gewalt, Geféahrdung fur sein Wohl, Recht auf Intimitat und der Achtung ihrer Privatsphéare
und der kindlichen Entwicklung ist nicht immer leicht und fordert gute Kommunikation, Reflektion
und Weiterbildung.

Es ist von groRRer Bedeutung, dass padagogisches Personal Ubergriffiges Verhalten von Kindern
wahrnimmt und erkennt, um daraus kompetent zu reagieren und den Beteiligten geeignete Unter-
stiitzung anbietet.

Handlungsplan, insbesondere im sexuellen Bereich

MalRnahme Inhalte

Vorgehen bei Verdachtsfall Es besteht eine Pflicht, auf Ubergriffiges Verhalten
Zu reagieren und zu handeln. Erste emotionale Im-
pulse zuriickhalten, einzeln mit den Kindern reden
- Zuerst um das betroffene Kind kimmern
- dann mit dem ,Ubergriffigen“ Kind sprechen
Einschrankungen statt Strafen
- Beispiel: Kind darf fur eine Zeit nicht alleine
in einen bestimmten Bereich
- Nicht das betroffene Kind einschrénken
- Schutz des betroffenen Kindes steht an ers-
ter Stelle!

Sofortmafl3nahme Verdachtsfall unverziglich der Leitung der Einrich-
tung oder der Leitung der Abteilung Bildungswesen
(Herr Heuer 74-501) melden.
Eltern/Sorgeberechtigten aller beteiligten Kinder
einzeln sprechen.

Einschaltung von Dritten Den Leiter der Abteilung Bildungswesen (Herr
Heuer 74-501) unverziiglich Gber den Verdachtsfall
informieren. Die Fachkraft im Kinderschutz hinzuzie-
hen und das weitere Vorgehen besprechen.
Begrifflichkeiten: Gbergriffiges Kind und betroffenes
Kind (NICHT: Téater, Opfer).

Dokumentation wertfreie Dokumentation durch das hausinterne Do-
kument.
Dokumentation aller Gesprache.

Datenschutz Ist laut 8 62 SGB VIII zu beachten.

Aufarbeitung bzw. Rehabilitation Das Team der betroffenen Kindertagesstatte oder

dem Kindergarten in Teamsitzungen informieren
und eine externe Begleitung hinzuziehen, ggf. Su-
pervision anbieten.

10.3 Methoden zum Umgang und zur Reflexion

In unseren Kindertagesstatten/Kindergarten herrscht der Grundsatz der ,gewaltfreien Erziehung®.
Die uns anvertrauten Kinder sollen sicher und geschiitzt in unseren Einrichtungen sein.
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Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex ist fiir alle Einrichtungen der Stadt Bad Harzburg giltig.
1. Physische und psychische Gewalt gegen Kinder wird in unserer Kita keinesfalls toleriert.

2. Ferner werden in der Kita sexuelle Ubergriffe gegen Kinder durch Mitarbeitende und unter Kindern
in keiner Weise toleriert.

3. Die Mitarbeiter*innen der Einrichtungen sind dem Schutz und dem Wohlergehen der ihnen anver-
trauten Kinder verpflichtet.

4. Die Mitarbeiter*innen tberschreiten die Grenzen der noch tolerierbaren Nahe nicht und wahren
die noétige Distanz zu den Kindern. Die Verantwortung liegt immer beim Personal. Das Recht der
Kinder auf Integritat, Privat- und Intimsphare wird nicht verletzt.

5. Die Mitarbeiter*innen verzichten auf verbales und nonverbales abwertendes und ausgrenzendes
Verhalten (dies bezieht sich auch auf die Kosenamen von Kindern) gegeniber den ihnen anvertrau-
ten Kindern sowie Familien und beziehen gegen gewalttatiges, diskriminierendes, rassistisches und
sexistisches Verhalten Stellung.

6. Erhalten Mitarbeiter*innen Kenntnisse von sexueller Ausbeutung oder unangemessenen Verhal-
ten gegenuber Kindern oder zwischen Kindern, leiten sie diese Informationen direkt an die Kitalei-
tung weiter.

7. Ist die Kitaleitung selber involviert und/ oder reagiert diese nicht, ist die nachsthdhere Stelle (Tra-
ger Stadt Bad Harzburg) zu informieren.

8.In unseren Kitas legen wir groRen Wert auf natirlichen und herzlichen Umgang mit den Kindern.
Das Beriihren und Trosten von Kindern ist selbstverstandlich, wenn die Kinder dieses Bedurfnis
verbal oder auch nonverbal auf3ern.

9.Den Mitarbeitern ist das Kiissen von Kindern untersagt. Lasst sich ein Kuss nicht vermeiden, muss
klar sein, dass der Kuss ausschlie3lich vom Kind ausgegangen ist.

10. Die Mitarbeiter*innen begleiten das Kind nur zur Toilette, wenn es Hilfe bendtigt.

11. Die Kinder werden nach Mdglichkeit nur von ihrer Bezugsperson gewickelt.

12. Wird im Sommer im Garten geplanscht oder gebadet, tragen die Kinder Badekleidung oder eine
Badewindel.

13.Das Entdecken des eigenen Kdérpers gehdrt zur normalen Entwicklung eines Kindes. Wenn ein
Kind in diese Phase kommt, werden dessen Eltern/Sorgeberechtigten darauf angesprochen, um
einen offenen, natlrlichen und professionellen Umgang mit diesem Thema gewahrleisten zu kén-
nen.

Die Kinder werden untersttitzt, ihr Selbstbewusstsein und die Fahigkeit zur Selbstbestimmung zu
entfalten. Dazu gehort der Umgang mit Sexualitat und das Recht klare Grenzen zu setzen.

14.Es ist nicht Aufgabe der Erzieher*innen, die Kinder aufzuklaren. Stellen die Kinder konkrete Fra-
gen, werden diese altersgerecht beantwortet und die Eltern/Sorgeberechtigten anschlieend infor-
miert.

15.Die Geschlechtsteile werden durch die Betreuer*innen anatomisch korrekt und einheitlich be-
nannt. Die Kitas einigen sich auf folgende Begrifflichkeiten: ,Penis“ und ,Vagina“, ,zwischen den
Schamlippen® und ,After*.

16. Die Mitarbeitenden nehmen Hinweise und Beschwerden von Kollegen/Kolleginnen, Eltern/Sor-
geberechtigten, Auszubildenden und anderen Personen ernst.

Kenntnisnahme:

Ort, Datum: Unterschrift:
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10.4 Benennung interner und externer Ansprechpartner

Intern:

Extern:

Sixta Feuerstake, Kita Westerode

Manuela Dickel, Kita Bundheim

Tassilo Werner, Kiga Eichenberg

Petra Ahrens, Kita Schlewecke
Jennifer Kruiger-Hackl, Kita Harlingerode

Kristin Meyer, Personalabteilung
Florian Heuer, Abteilung Bildungswesen

Kontaktliste der insoweit erfahrenen Fachkréfte

Lebenshilfe

Insoweit erfahrene Fachkraft

Jana Oppermann

Tel.: 0151/54455400
.oppermann@lebenshilfe-seesen.de

Kompass

Insoweit erfahrene Fachkraft

Anke Schwedthelm- Keck

Tel.: 0170/5551180
a.schwedhelm-keck@kompass-soziale-dienste.de

Elisbethstift gGmbH

Insoweit erfahrene Fachkraft
Claudia Hoffman

Tel.: 0178/8003212
c.hoffmann@elisabethstift.de

Diakonie

Insoweit erfahrene Fachkraft
Bianca Hartmann

Tel.: 0175/9377570
Hartmann.bianca@dd-goslar.de

Baumhaus

Insoweit erfahrene Fachkraft
Doris Klotsch

Tel.: 0175/4650432
Doris.klotsch@jh-baumhaus-de

Landkreis Goslar

Insoweit erfahrene Fachkraft
Linda Zepezauer

Tel.: 05321/76445
L.zepezauer@landkreis-goslar.de

Landkreis Goslar - Beratungsstelle Bad Harzburg
Gestltstralie 10

38667 Bad Harzburg

Tel.: 05322/8453
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11. Anlagen
Anlage 1: Gesetzestexte § 8a SGB VIII, § 8b SGB VI, § 47 SGB VIl und § 62 SGB VIl

Anlage 2: Checkliste KWB
Anlage 3: Checkliste mdgliche Kindeswohlgefahrdung (Ampelsystem)
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§ 8a SGB VIl
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefahrdung

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte fur die Gefahrdung des Wohls eines Kindes
oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefahrdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fach-
krafte einzuschéatzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in
Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Ju-
gendlichen in die Gefahrdungseinschatzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher Ein-
schatzung erforderlich ist,

1. sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persénlichen Umge-
bung zu verschaffen sowie

2. Personen, die gemal § 4 Absatz 3 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinder-
schutz dem Jugendamt Daten Ubermittelt haben, in geeigneter Weise an der Gefahrdungsein-
schatzung zu beteiligen.

Halt das Jugendamt zur Abwendung der Gefahrdung die Gewéhrung von Hilfen fir geeignet und
notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten.

(2) Halt das Jugendamt das Tatigwerden des Familiengerichts fur erforderlich, so hat es das Gericht
anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei
der Abschéatzung des Gefahrdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die
Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind
oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.

(3) Soweit zur Abwendung der Gefahrdung das Tatigwerden anderer Leistungstrager, der Einrich-
tungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruch-
nahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tatigwerden erforderlich
und wirken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet
das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefahrdung zustandigen Stellen selbst ein.

(4) In Vereinbarungen mit den Tragern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem
Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass

1. deren Fachkrafte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte fiir die Gefahrdung eines von
ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefahrdungseinschatzung vornehmen,

2. bei der Gefahrdungseinschétzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen
wird sowie

3.  die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefahrdungseinschét-
zung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendli-
chen nicht in Frage gestellt wird.

In den Vereinbarungen sind die Kriterien fiir die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden inso-
weit erfahrenen Fachkraft zu regeln, die insbesondere auch den spezifischen Schutzbedirfnissen
von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen Rechnung tragen. 3Daneben ist in die Vereinba-
rungen insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkrafte der Trager bei den Erzie-
hungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese fiir erforderlich
halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefahrdung nicht anders abgewendet werden kann.

(5) In Vereinbarungen mit Kindertagespflegepersonen, die Leistungen nach diesem Buch erbringen,
ist sicherzustellen, dass diese bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte fur die Gefahrdung
eines von ihnen betreuten Kindes eine Gefahrdungseinschatzung vornehmen und dabei eine inso-
weit erfahrene Fachkraft beratend hinzuziehen. Die Erziehungsberechtigten sowie das Kind sind in
die Gefahrdungseinschatzung einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes
nicht in Frage gestellt wird. Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) Werden einem ortlichen Trager gewichtige Anhaltspunkte fur die Gefahrdung des Wohls eines
Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem fir die Gewahrung von Leistungen zustandi-
gen ortlichen Trager die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrags
bei Kindeswohlgefahrdung nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespra-
ches zwischen den Fachkraften der beiden ortlichen Trager erfolgen, an dem die Personensorge-
berechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirk-
same Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
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§ 8b SGB VIII
Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei der Ein-
schatzung einer Kindeswohlgefahrdung im Einzelfall gegentiber dem ortlichen Trager der Jugend-
hilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkratft.

(2) Trager von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztagig oder fur einen Teil
des Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten, und die zustandigen Leistungstrager,
haben gegentiber dem Uberortlichen Trager der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwick-
lung und Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien

1.  zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie

2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an strukturellen Entscheidungen
in der Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in persdnlichen Angelegenheiten.

(3) Bei der fachlichen Beratung nach den Abséatzen 1 und 2 wird den spezifischen Schutzbedurfnis-
sen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen Rechnung getragen.

8§ 47 SGB VIl
Melde- und Dokumentationspflichten, Aufbewahrung von Unterlagen

(1) Der Trager einer erlaubnispflichtigen Einrichtung hat der zustandigen Behérde unverziiglich

1. die Betriebsaufnahme unter Angabe von Name und Anschrift des Tragers, Art und Standort
der Einrichtung, der Zahl der verfligbaren Platze sowie der Namen und der beruflichen Aus-
bildung des Leiters und der Betreuungskrafte,

2. Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu
beeintrachtigen, sowie

3. die bevorstehende SchlieBung der Einrichtung

anzuzeigen. Anderungen der in Nummer 1 bezeichneten Angaben sowie der Konzeption sind der
zustandigen Behdorde unverziiglich, die Zahl der belegten Platze ist jahrlich einmal zu melden.

(2) Der Trager einer erlaubnispflichtigen Einrichtung hat den Grundsétzen einer ordnungsgemaéaien
Buch- und Aktenflhrung entsprechend Aufzeichnungen lber den Betrieb der Einrichtung und deren
Ergebnisse anzufertigen sowie eine mindestens flinfjahrige Aufbewahrung der einrichtungsbezoge-
nen Aufzeichnungen sicherzustellen. Auf Verlangen der Betriebserlaubnisbehdrde hat der Trager
der Einrichtung den Nachweis der ordnungsgeméafen Buchfiihrung zu erbringen; dies kann insbe-
sondere durch die Bestatigung eines unabhangigen Steuer-, Wirtschafts- oder Buchprifers erfolgen.
Die Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht umfasst auch die Unterlagen zu rdumlichen, wirt-
schaftlichen und personellen Voraussetzungen nach § 45 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 sowie zur
Belegung der Einrichtung.

(3) Der Trager der offentlichen Jugendhilfe, in dessen Zustandigkeitsbereich erlaubnispflichtige Ein-
richtungen liegen oder der die erlaubnispflichtige Einrichtung mit Kindern und Jugendlichen belegt,
und die zustandige Behdrde haben sich gegenseitig unverziglich tiber Ereignisse oder Entwicklun-
gen zu informieren, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeintrachtigen.

8 62 SGB VIli
Datenerhebung

(1) Sozialdaten dirfen nur erhoben werden, soweit ihre Kenntnis zur Erfiillung der jeweiligen Auf-
gabe erforderlich ist.

(2) Sozialdaten sind bei der betroffenen Person zu erheben. Sie ist Uber die Rechtsgrundlage der
Erhebung sowie die Zweckbestimmungen der Verarbeitung aufzuklaren, soweit diese nicht offen-
kundig sind.

(3) Ohne Mitwirkung der betroffenen Person dirfen Sozialdaten nur erhoben werden, wenn
1.  eine gesetzliche Bestimmung dies vorschreibt oder erlaubt oder

2. ihre Erhebung bei der betroffenen Person nicht mdglich ist oder die jeweilige Aufgabe ihrer Art
nach einer Erhebung bei anderen erfordert, die Kenntnis der Daten aber erforderlich ist fur

a) die Feststellung der Voraussetzungen oder fir die Erflillung einer Leistung nach diesem
Buch oder
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b) die Feststellung der Voraussetzungen fur die Erstattung einer Leistung nach 8 50 des
Zehnten Buches oder

c) die Wahrnehmung einer Aufgabe nach den 88 42 bis 48a und nach § 52 oder

d) die Erfullung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefahrdung nach § 8a oder die Gefahr-
dungsabwendung nach 8 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinder-
schutz oder

3. die Erhebung bei der betroffenen Person einen unverhaltnismafigen Aufwand erfordern wirde
und keine Anhaltspunkte daflir bestehen, dass schutzwirdige Interessen der betroffenen Per-
son beeintrachtigt werden oder

4.  die Erhebung bei der betroffenen Person den Zugang zur Hilfe ernsthaft gefahrden wirde.

(4) Ist die betroffene Person nicht zugleich Leistungsberechtigter oder sonst an der Leistung betei-
ligt, so durfen die Daten auch beim Leistungsberechtigten oder einer anderen Person, die sonst an
der Leistung beteiligt ist, erhoben werden, wenn die Kenntnis der Daten fur die Gewadhrung einer
Leistung nach diesem Buch notwendig ist. Satz 1 gilt bei der Erflllung anderer Aufgaben im Sinne
des § 2 Absatz 3 entsprechend.
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Checkliste KWB

Checkliste KWG

Hinweis: An alles gedacht? Die Checkliste dient lhnen
als Orientierungshilfe in der Vor- oder Nachbereitung
Ihrer Aufgaben im Kinderschutz.

Erlduterung zur Symbolik:

k Sie konnen sich dazu durch eine insoweit erfahrene
Fachkraft beraten lassen.

Achtung: Diesen Schritt nur machen, wenn Sie
Gefahren fir das Kind ausschlieRen kénnen.

Achtung: Wenn Ja, dann endet Ihr Verfahren hier.

Melden Sie es dem Jugendamt.

Dokumentieren Sie es so genau wie méglich
in ihren eigenen Unterlagen.

1 Erkennen und Besprechen

Ja/Nein

Ich habe Anhaltspunkte fir eine
Gefahrdung wahrgenommen

Ich habe mit einem/r Kollegln
dariber gesprochen

Ich habe mit meiner Leitungskraft
darUber gesprochen

DerVerdacht bleibt bestehen

Wenn Ja: Ich habe eine insoweit
erfahrene Fachkraft hinzugezogen

Ich habe die Daten fir die
Beratung pseudonymisiert

Ich habe ein Protokoll zur
Beratung angefertigt

Dokumentieren
Sie vor allem
“Wer, mit wem,
was, bis wann?”
und “Wer ist
verantwortlich?”

Es wurden weitere Arbeitsschritte
vereinbart

Es wurden weitere Beratungen
vereinbart

Checkliste KWG © - Start gGmbH

25



Was ist eine Kindeswohlgefahrdung?

Kindeswohlgefdhrdung ist ,eine gegenwadrtig in einem solchen
MalRe vorhandene Gefahr, dass sich bei einer weiteren
Entwicklung eine erhebliche Schadigung (des Kindes) mit
ziemlicher Sicherheit voraussehen ldsst".

(BGH FamRZ 1956, S. 350 = NJW 1956, S. 1434)

§ 1631 Burgerliches Gesetzbuch (BGB) é\

(2) Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Korperliche
Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwirdigende
Maf3nahmen sind unzulassig.

Art. 1§ 1 Abs. 3 Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG)U

(3) Aufgabe der staatlichen Gemeinschaft ist es, soweit
erforderlich, Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts
und in ihrer Erziehungsverantwortung zu unterstitzen, damit

3.im Einzelfall eine Gefdhrdung des Wohls eines Kindes oder
Jugendlichen vermieden oder, falls dies im Einzelfall nicht mehr
maglich ist, eine weitere Gefdhrdung oder Schadigung
abgewendet werden kann.

§ 1 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) &

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts [...]
insbesondere

3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren fur ihr Wohl schitzen
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Checkliste KWG

2.1 Eltern ansprechen

—

Es haben bereits ungeplante
Gespréache stattgefunden

Wenn ich Eltern anspreche, erhéhe

ich das Risiko fur das Kind

Wenn Nein: Ich will die Eltern
ansprechen

Ich habe einen Raum organisiert
und vorbereitet

Ich habe einen Termin vereinbart

Ich habe mich auf das Gesprach
vorbereitet

Ich fihle mich auf das Gesprach
vorbereitet

Ich habe mich von einer/m
Kollegin/meiner Leitungskraft
dazu beraten lassen

Ich habe das Gesprach geibt

Ich habe die insoweit erfahrene
Fachkraft dazu befragt

Ich hole mir eine/n Kollegln
zum Gesprach dazu

Einstellung

Ich hoére den Eltern
zu und lasse sie reden.

Ich begegne den Eltern respektvoll

und neutral

Ich verurteile die Eltern nicht

Ja/Nein

[=——

Wenn Ja:
Sprechen Sie
die Eltern
nicht an.

&

>

D
D Erlduterungen zur Symbolik auf Seite 1
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Formen der Kindeswohlgefahrdung (Auswahl)

Vernachlassigung

Die Grundbedurfnisse eines Kindes oder Jugendlichen (u.a.
nach Versorgung, Nahe, Schutz, Kleidung, Férderung) werden
bewusst oder aus Unkenntnis durch die Eltern oder durch
andere Personensorgeberechtigte bzw. Betreuerlnnen nicht
oder nicht ausreichend befriedigt.

Korperliche Gewalt

Unter anderem durch Schldge oder Tritte, aber auch durch
Unterlassung (z.B. fehlende Versorgung von Verletzungen)
werden Kinder und Jugendliche k&rperlich geschadigt.

Psychische Gewalt/seelische Misshandlung

Dies beinhaltet alle Handlungen oder Unterlassungen,

die Kinder und Jugendliche beispielsweise dauerhaft
verdngstigen, Uberfordern oder ihnen das Gefuhl vermitteln,
wertlos zu sein und damit ihre psychische (aber teilweise
auch korperliche) Entwicklung beeintrachtigen

oder schadigen.

Sexuelle Gewalt/sexueller Missbrauch

Alle sexuellen Handlungen, die an oder vor Kindern und
Jugendlichen, gegen ihren Willen und/oder ohne dass sie
zustimmen (kdnnen), vorgenommen werden.

Dazu gehoren u.a. auch Sprache sowie das Zeigen

von Bildern oder Videos. Oft beinhaltet dies Machtgefalle

und GewaltausUbung sowie die Ausibung psychischen Drucks.

Hausliche Gewalt

Hausliche Gewalt ist jegliche Art kérperlicher, seelischer
oder sexueller Gewalt zwischen Erwachsenen in einer
(zum Teil auch ehemaligen) Paarbeziehung, die von denim
Haushalt lebenden Kindern oder Jugendlichen unmittelbar
oder indirekt wahrgenommen wird.
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Checkliste KWG

2.2 Kind ansprechen

e

Ja/Nein }

Es haben bereits ungeplante
Gesprache stattgefunden

Wenn ich das Kind anspreche,
erhohe ich das Risiko fur das Kind

Wenn Ja:

Wenn Nein: Ich will das Kind Sprechen Sie das
Kind nicht an.
ansprechen

Ich habe mir eine gute Situation
ausgesucht

Ich habe mich auf das Gesprach
vorbereitet

Ich habe mich von einer/m
KollegIn/ meiner Leitungskraft
dazu beraten lassen

Ich habe das Gesprach geibt

Ich habe die insoweit erfahrene
Fachkraft dazu befragt

Einstellung

Ich vermeide Suggestivfragen

Ich gebe dem Kind Raum und
bedrange es nicht

Ich habe Uberlegt, ob es eine/n
Kollegln gibt, zu der/dem das Kind
mehr Vertrauen hat

Wenn Nein:
Das Verfahren
endet hier.

DerVerdacht bleibt und ich
Uberlege Hilfen anzubieten

I:l Erlduterungen zur Symbolik auf Seite 1

29

HqWDb 1ieIS - @ DY A1s!P3YD



§ 8a SGB VIII Z}

(4) InVereinbarungen mit den Tragern von Einrichtungen und
Diensten, die Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist
sicherzustellen, dass

1. deren Fachkrafte bei Bekanntwerden gewichtiger
Anhaltspunkte fur die Gefédhrdung eines von ihnen betreuten
Kindes oder Jugendlichen eine Gefahrdungseinschatzung
vornehmen,

2. bei der Gefahrdungseinschatzung eine insoweit erfahrene
Fachkraft beratend hinzugezogen wird sowie

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder

der Jugendliche in die Gefahrdungseinschatzung einbezogen
werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes
oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien fur die Qualifikation
der beratend hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft
insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen,

dass die Fachkrafte der Trdager bei den Erziehungsbe-
rechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken,
wenn sie diese fur erforderlich halten,

und das Jugendamt informieren, falls die Gefahrdung nicht
anders abgewendet werden kann.
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Checkliste KWG

3 Hilfen anbieten

Ja/Nein

Eltern anzusprechen oder Hilfen
anzubieten erhéht das Risiko

Kinder anzusprechen oder Hilfen
anzubieten erh6ht das Risiko

Ich als Fachkraft kann der Familie
Hilfen anbieten

Mein/e Kollegln kann Hilfen
anbieten

Mein Trager kann Hilfen anbieten

Ich kann auf Hilfen anderer
Trager hinweisen

Hilfen, die ich anbieten oder auf
die ich verweisen kann reichen
nicht aus oder ich bin unsicher
ob sie ausreichen

Wenn Ja:

Das Verfahren endet
hier. Melden Sie

es dem Jugendamt.

EE——

4 Check - angebotene Hilfen Teil 1

Ja/Nein

Ich beobachte weiter, ob sich
Veranderungen ergeben

Ich bleibe weiterhin in Kontakt
mit dem Kind

Ich bleibe weiterhin in Kontakt
mit den Eltern

Ich habe weitere Gesprachstermine
mit den Eltern vereinbart

Ich bleibe in Kontakt mit meinen
Kolleginnen /meiner Leitungskraft

CEHTad—
=

|:| n Erlduterungen zur Symbolik auf Seite 1
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Checkliste KWG

4 Check - angebotene Hilfen Teil 2

Ja/Nein

Bei externer Hilfe: Ich lasse mir von
den Eltern eine Schweigepflichts-
entbindung geben, um mir
Ruckmeldungen einzuholen

Ich bin mir nicht sicher,
dass die Hilfen ausreichen

Wenn Ja:

Durchlaufen Sie |hrVerfahren erneut.
Wenn Sie keine Hilfen anbieten kénnen
oder noch Zweifel bestehen,

dann melden Sie es dem Jugendamt!

5 Informationen an das Jugendamt

Ja/Nein

Ich habe dem Jugendamt eine
Kopie meiner Dokumentationen
zugeschickt

Ich habe ggf. die entsprechenden
Formblatter und Anlagen beigefugt

Ich habe eine Empfangsbestatigung
entgegengenommen

Ich habe das Kind informiert

Ich habe die Eltern informiert

Hinweis: Diese Checkliste ist nicht Bestandteil
ihrer Dokumentation. Beantworten
Sie die Fragen so ehrlich und sorgfaltig
wie moglich.

D n Erlduterungen zur Symbolik auf Seite 1
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Checkliste KWG

6 Meine wichtigsten Ansprechpartnerinnen

Jugendamt

Name:
Tel:
Mail:

Insoweit erfahrene Fachkraft

Name:
Tel:
Mail:

Polizei

Name:
Tel:
Mail:

Andere
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Checkliste mégliche Kindeswohlgefahrdung (Ampelsystem)

Handlung und Unterlassung

der Erziehungspersonen
(Zutreffendes unterstreichen)

trifft

nicht

ZU

Vernachlassigung/Unterlassung

von

trifft
teilweise

ZU

trifft
voll

ZUu

Ausreichende Ernahrung

Kleidung

Korperpflege

Og|a) O

Og|ia) O

Og|a) O

medizinischer Versorgung
(keine Krankheitsbehandlung
oder  Vorsorgeuntersuchun-

gen)

O

O

O

ungestoérten Schlaf

altersgemal3e emotionaler Zu-
wendung

Unterlassung von Betreuung
und Schutz vor Gefahren (Auf-
sichtspflicht)

Sonstiges

|

|

|

Gewalt,

physische Misshand-

lung:

Schlagen

Schutteln

Einsperren

Wirgen

Fesseln

ooooio) ad

ooooio) a

ooooio) ad

Sonstiges

O

O

O

Seelische Misshandlung:

Androhung von Gewalt und
Vernachlassigung

Anschreien

Beschimpfen

Verspotten

Entwerten

Ausdruck von Hassgeflhlen
ggl. dem Kind

O |O00O0o o™

O |O00Oo0o O g

O |O00O0o o™

Ausiibung von Gewalt, sexuel-
ler Missbrauch, Vernachlassi-
gung an einem anderen Fami-
lienmitglied

O

O

O

nicht kindgerechter Umgang
(Umgangston, Autonomiebe-
dirfnisse

Sonstiges
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Sexueller Missbrauch:

O

O

O

e Einbeziehung des Kindes in ei-
gene sexuelle Handlungen

e NOtigung des Kindes sexuelle
Handlungen vor den eigenen
Augen durchzufiihren

e Aufforderung an das Kind, sich
mit oder vor anderen sexuell zu
betatigen

e Sonstiges

Hausliche Gewalt:

e Mitterleben gewalttatiger Aus-
einandersetzungen  (emoatio-
nale, korperliche und sexuelle
Gewalthandlungen) zwischen
den Eltern (Schlagen, Treten,
StolRen, Beschimpfen, Beleidi-
gen, Demitigen, Entwerten,
Vergewaltigen)

e Entwickeln von Schuldgefiih-
len fur das Verhalten der El-
tern, des Vaters, der Mutter

e Schiren von Loyalitatskonflik-
ten

e Schiuren von Gefihlsambiva-
lenzen

e Sonstiges

Verhalten der
Erziehungspersonen im Kontext
Einrichtungen:

e Schulbesuch wird nicht sicher-
gestellt

e Homeschooling wird nicht er-
mdoglicht

e Fehlende Unterrichtsmateria-
lien

e Arbeiten nicht mit der Einrich-
tung zusammen, erscheinen
nicht zu Sprechtagen oder zu
Informationsabenden

e mangelnde Fahigkeit zur Kon-
trolle (Aggression und/oder
Waut) in Gespréchen

e Sonstiges
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Personlicher Eindruck oder
Vermutungen lber die Situa-
tion der Erziehungspersonen

psychische Stérungen

trifft
nicht
zZu

trifft trifft
teilweise VOl
Zu Zu

Suchtmittelabhéngigkeit

Partnerschaftsprobleme

angespannte wirtschaftliche Situa-
tion

Sektenangehorigkeit

eigene Gewalterfahrungen, Akzep-
tanz von Gewalt

O |0 O OO

O O] O O
O O] O O

Helikoptereltern (Uberversorgende
Eltern)

AuRere Erscheinung des Kin-
des

massive oder wiederholte Zeichen
von Verletzungen wie Hama-
tome/Verletzungen an
Unter-/Oberarmen
Oberkorper, Ricken
Oberschenkel, Waden
hinter den Ohren / auf dem
Kopf

trifft
nicht

ZU

trifft trifft
teilweise Yol
Zu Zu

Schlechter korperlicher Zu-
stand/starke Untererndhrung oder
Uberernahrung

chronische/anhaltende Erkrankun-
gen

fehlende Zahnhygiene / faulende
Zahne

Essprobleme wie
. Magersucht
o Fresssucht

fehlende Koérperhygiene

witterungsunangemessene  oder
verschmutzte Kleidung bzw. keine
passende oder heile Kleidung

zurtickgebliebene geistige oder kor-
perliche Entwicklung ohne medizini-
sche Begrindung und entspre-
chende Forderung

Verhalten des
Kindes/Jugendlichen

trifft
nicht
Zu

trifft trifft
teilweise VIl
Zu Zu

konkrgte Mitteilungen/Andeutungen = . .
des Kindes

wirkt auffallend zurtickgezogen O O O
ist distanzlos O O O
wiederholte schwere gewalttatige

und/oder sexuelle Ubergriffe gegen- O O O
Uber anderen Personen

wiederholtes selbstschadigen- = = =
des/selbstverletzendes Verhalten
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wirkt apathisch oder verangstigt,
zeigt Konzentrationsprobleme, Un-
ruhe, Reizbarkeit

ist wenig kooperationsfahig

zeigt Abwehrverhalten

erfindet Geschichten

zeigt sich wiederholt zu altersunan-
gemessenen Zeiten und/oder an ju-
gendgefahrdenden Orten

O OOgno O

O (Ogng O

O OOgno O

zeigt  Entwicklungsstérungen in
Sprache, Motorik Kognition

Verandertes Verhalten des trifft trifft trifft
Kindes/Jugendlichen plegl teilweise @Yl
zZu Zu Zu
Nachlassen durch erhebliche Ver- 0 0
anderung des Lernverhaltens
verandertes oder wechselndes Ar-
beitsverhalten
Nachlassen der schulischen Leis-
tungen, plétzliche Verschlechterung [ [ [
der Noten
Veranderung im Sozialverhalten,
sowohl extrem extrovertiert aber O O O
auch verstarkt introvertiert
Veranderungen im Kontaktverhal-
ten gegenuber erwachsenen oder O O O
Gleichaltrigen
emotionale Instabilitat im Sinne von
stark wechselnden Stimmungsla- O O O
gen
Vermeidung bestimmter Situationen
z. B. bestimmte Schulfacher wie
Sport, Gruppengesprache, Klas- ] Ol ]
senfahrt, Klassenfeiern, Aktivitaten
in der Kindertagesstatte
Schulbummelei/Schulverweigerung O 1 [
Sonstiges
O O O
Weitere Anhaltspunkte: trifft trifft trifft
ety teilweise Y]l
Zu Zu Zu
O O O
O O O
O O O
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12. Quelle & Literatur
»  Orientierungshilfe in der Erstellung eines Gewaltschutzkonzeptes fir die Kindertagesstat-
ten im Landkreis Goslar vom Februar 2023

> SGB VIl Kinder — und Jugendhilfe (12.aktualisierte Auflage Dezember 2017, Horst Mar-
burger Walhalla Verlag)

Konzeption der stadt. Kindertagesstatte Westerode Stand 2020

Kinderschutzkonzept mit Aussage zu Partizipationsmaoglichkeiten und dem Beschwerde —
und Feedbackmanagement der Kindermanufaktur guG

> Sexualpadagogik in der Kita, Jérg Maywald

Y VvV

39



	1. Trägerleitbild
	2. Pädagogische Konzeptionen der Kindertagesstätten und Kindergärten
	3. Rechtliche Grundlagen zum Kinderschutz
	4. Reichweite des Schutzkonzeptes
	5. Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung
	5.1 Erscheinungsformen von Gewalt und die Auswirkungen auf Kinder
	5.2 Beratungsangebote
	5.3 Strafrechtlich relevante Formen der Gewalt

	6. Erstellung und Überprüfung des Schutzkonzeptes
	7. Zugang zum Kinderschutzkonzept
	8. Prävention
	8.1 Risikoanalyse
	8.2 Verhaltensampel
	8.3 Verhaltenskodex und Selbstverpflichtung
	8.4 Partizipation
	8.5 Sexualpädagogik
	8.6 Beschwerdemanagement

	9. Organisations- und Personalentwicklung
	9.1 Aufgaben von Trägern im Kinderschutz
	9.1.1 Kinderschutz bei Personalmangel
	Die Einhaltung des Personalschlüssels entsprechend der gesetzlichen Vorschriften trägt maßgeblich zum Schutz der Kinder bei. Die Stadt Bad Harzburg als Träger trägt dafür Sorge, dass der gesetzliche Schlüssel eingehalten wird und versucht dem Personal...
	Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen und/oder kurzfristigen Kündigungen kann es zu einem Personalmangel in den Einrichtungen kommen. Die Stadt Bad Harzburg versucht jedoch genügend Vertretungskräfte einzustellen, um die Betreuung gemäß dem Perso...
	Hierfür wird der Stellenplan regelmäßig auf die Stellenanzahl überprüft und ggf. angepasst. Zudem werden befristet Vertretungskräfte eingestellt, wenn es zu kurzfristigen Ausfällen in den Einrichtungen kommt.
	Sollte es trotz aller Bemühungen nicht möglich sein, die Betreuung gemäß dem Personalschlüssel vorübergehend sicherzustellen, dann besteht die Möglichkeit Betreuungszeiten zu kürzen oder Notgruppen einzurichten. Eine Schließung der Einrichtung ist das...
	Die Einrichtungsleitung informiert den Träger der Einrichtung, wenn es zu personellen Engpässen kommen könnte. In Absprache mit der Abteilung Bildungswesen wird festgelegt, ob eine Vertretungskraft einspringen kann, die Betreuungszeit gekürzt wird ode...

	9.2 Aufgaben von Leitung im Kinderschutz
	9.3 Aufgaben der Fachkraft im Kinderschutz
	9.4 Qualifikation und Unterstützung

	10. Intervention – Was tun bei Verdachtsfällen
	10.1  Auftrag § 8a SGB VIII
	10.2  Verfahrensabläufe und Dokumentation
	10.3 Methoden zum Umgang und zur Reflexion
	10.4  Benennung interner und externer Ansprechpartner

	11. Anlagen
	§ 8a SGB VIII
	Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
	§ 8b SGB VIII
	Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
	§ 47 SGB VIII
	Melde- und Dokumentationspflichten, Aufbewahrung von Unterlagen
	§ 62 SGB VIII
	Datenerhebung
	Checkliste KWB
	Checkliste mögliche Kindeswohlgefährdung (Ampelsystem)

	12. Quelle & Literatur

